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Zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr 

 
Die Kalender für 2006 sind ziemlich verbraucht, die ersten Einträge für 2007 bereits gemacht. Ehe man den 
alten Kalender entsorgt, hat er es verdient, dass man noch einmal einen Blick hinein wirft. Mir zeigt ein 
solcher Blick, dass der Landkreis Bamberg in diesem Jahr in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig wurde. 
Ein besonderer Schwerpunkt war dabei die Regionalentwicklung: Metropolregion Nürnberg, WIR-GmbH 
Bamberg-Forchheim, Flussparadies Franken standen ziemlich oft auf der Tagesordnung.  
 
Es fällt auf, dass es sich um Inhalte handelt, bei denen wir auf die Kooperation mit anderen Gebietskörper-
schaften angewiesen sind. Wir leben in einer vernetzten Welt, was wir tun oder lassen, hat Auswirkungen auf 
andere und umgekehrt. Die Zeiten des Einzelkämpfertums sind vorbei; nur wer kommuniziert, gemeinsam 
nach Lösungen sucht und abgestimmt vorgeht, wird auf Dauer Erfolg haben. 
 
Unser unmittelbarer Nachbar und Partner ist die Stadt Bamberg. Eine gute Zusammenarbeit mit ihr war und 
ist mir stets wichtig. Ich freue mich, dass der neugewählte OB Andreas Starke bereits bewiesen hat, dass er 
nicht nur Bewährtes fortsetzen, sondern z. B. im Gesundheitswesen gemeinsam mit dem Landkreis auch 
neue Wege beschreiten will. 
 
Für mich selbst bot das Jahr 2006 Anlass, etwas weiter zurückzuschauen: Im Mai durfte ich Bilanz meiner 
inzwischen 10-jährigen Amtszeit als Landrat ziehen. Ich denke, das Erreichte kann sich sehen lassen. Das 
Landratsamt ist in der Bevölkerung als moderne Behörde anerkannt, der Landkreis hat sich hervorragend 
positioniert, wie uns Rankings immer wieder bestätigen und wir gehen Themen wie Familienfreundlichkeit, 
Bildung oder Nachhaltigkeit an, die die Zukunft bestimmen werden. 
 
Mein Dank gilt allen, die an der Zukunft unseres Landkreises mitarbeiten, sei es in Unternehmen, Behörden, 
Ehrenämtern oder in der Politik. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedvolles Weihnachtsfest 
und Gottes Segen im neuen Jahr! 
 
 
 
 
 
Dr. Günther Denzler 
Landrat 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinden Buttenheim 
und Altendorf für das Haushaltsjahr 2006 
 
Die Zweckverbandsversammlung des Zweckver-
bandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden 
Buttenheim und Altendorf hat am 15.11.2006 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 be-
schlossen. 
 

Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des 
Landratsamtes Bamberg vom 04.12.2006 Nr. 11.1 
- 9412 Kenntnis genommen. Sie enthält keine ge-
nehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend 
gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich 
bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tag nach der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Bamberg eine Woche lang im 
Rathaus des Marktes Buttenheim während der 
allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsicht-
nahme auf. 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 

Buttenheim/Altendorf -Landkreis Bamberg- für das 
Haushaltsjahr 2006 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2006 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
 

im Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 363.300,-- €
und 
 

im Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 1.132.800,-- €
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
1. Betriebskostenumlage 

 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 

2. Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan werden nicht be-
ansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2006 in Kraft. 
 
Buttenheim, 12.12.2006 
 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
der Gemeinden Buttenheim und Altendorf 

Johann Kalb 
Verbandsvorsitzender 
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Erlass einer Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Poxdorfer 
Gruppe, Landkreis Bamberg 
 
Die von der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung der Poxdorfer Grup-
pe am 6. Dezember 2006 beschlossene Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS/WAS) wird hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1 
KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga-

besatzung des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Poxdorfer Gruppe, (BGS/WAS), Landkreis 

Bamberg 
 

vom 07.12.2006 
 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabga-
bengesetzes  erläßt der Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Poxdorfer Gruppe, Landkreis Bam-
berg, folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung: 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines  
Aufwandes für die Neuherstellung der Wasserver-
sorgungseinrichtung für das Gebiet der Gemeinde-
teile Poxdorf, Huppendorf und Laibarös der Ge-
meinde Königsfeld sowie Brunn und Hohenpölz des 
Marktes Heiligenstadt i.OFr. einen Beitrag, soweit 
der Aufwand nicht einer Erstattungsregelung nach 
Art. 9 KAG unterliegt. 
 
Die Neuherstellung der Wasserversorgung beinhal-
tet folgende Baumaßnahmen: 
 
1. Erneuerung der Ortsnetze 
 
1.1 Ortsnetz Laibarös 
 

Erneuerung aller Trinkwasserrohrleitungen in 
den Haupt- und Nebenstrassen, incl. Einbau 
aller erforderlichen Schieber. Verlegung von 
ca. 405m Rohrleitungen DN 80 und ca. 840m 
DN 100 in der Druckstufe PN 10 in öffentlichen 
Straßen / Wegen. 
Zusätzlich Auswechselung der Grundstücks-
anschlussleitungen 1¼“ (ca. 40 Stück) incl. der 
Ventilanbohrbrücken in den öffentlichen Ver-
kehrsflächen. 
 

1.2 Ortsnetz Poxdorf 
 

Erneuerung aller Trinkwasserrohrleitungen in 
den Haupt- und Nebenstrassen, incl. Einbau 
aller erforderlichen Schieber. Verlegung von 
ca. 410m Rohrleitungen DN 80, ca. 148m DN 

100 und ca. 412m DN 125 in der Druckstufe 
PN 10 in öffentlichen Straßen / Wegen. 
Zusätzlich Auswechselung der Grundstücks-
anschlussleitungen 1¼“ (ca. 45 Stück) incl. der 
Ventilanbohrbrücken in den öffentlichen Ver-
kehrsflächen. 
 

1.3 Ortsnetz Huppendorf 
 
Erneuerung aller Trinkwasserrohrleitungen in 
den Haupt- und Nebenstrassen, incl. Einbau 
aller erforderlichen Schieber. Verlegung von 
ca. 641m Rohrleitungen DN 80 und ca. 797m 
DN 100 in der Druckstufe PN 10 in öffentlichen 
Straßen / Wegen. 
Zusätzlich Auswechselung der Grundstücks-
anschlussleitungen 1¼“ (ca. 40 Stück) incl. der 
Ventilanbohrbrücken in den öffentlichen Ver-
kehrsflächen. 
 

1.4 Ortsnetz Hohenpölz 
 
Erneuerung aller Trinkwasserrohrleitungen in 
den Haupt- und Nebenstrassen, incl. Einbau 
aller erforderlichen Schieber. Verlegung von 
ca. 1.600m Rohrleitungen DN 80, DN 100 
bzw. DN 125 in der Druckstufe PN 10 in öf-
fentlichen Straßen / Wegen. 
Zusätzlich Auswechselung der Grundstücks-
anschlussleitungen 1¼“ (ca. 55 Stück) incl. der 
Ventilanbohrbrücken in den öffentlichen Ver-
kehrsflächen. 
 

1.5 Ortsnetz Brunn 
 
Erneuerung aller Trinkwasserrohrleitungen in 
den Haupt- und Nebenstrassen, incl. Einbau 
aller erforderlichen Schieber. Verlegung von 
ca. 1.000m Rohrleitungen DN 80 bzw. DN 100 
in der Druckstufe PN 10 in öffentlichen Straßen 
/ Wegen. 
Zusätzlich Auswechselung der Grundstücks-
anschlussleitungen 1¼“ (ca. 48 Stück) incl. der 
Ventilanbohrbrücken in den öffentlichen Ver-
kehrsflächen. 
 

2. Erschließung von Baugebieten 
 
2.1 Baugebiet „Am Knock I und II“ 

 
Errichtung einer neuen Trinkwasserleitung in 
der bereits asphaltierten Erschließungsstrasse, 
incl. Einbau aller erforderlichen Schieber. 
Verlegung von ca. 324m Rohrleitung DN 100 
in der Druckstufe PN 10. 
Zusätzlich Verlegung von ca. 20 Stück neuen 
Grundstücksanschlussleitungen 1¼“ incl. der 
Ventilanbohrbrücken. 
 

3. Erneuerung der Verbindungsleitungen 
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3.1 Verbindungsleitung Poxdorf – Huppendorf 
 

Verlegung einer neuen Verbindungsleitung DN 
125, Länge ca. 1.855m zwischen Poxdorf und 
Huppendorf incl. Einbau der erforderlichen 
Schieber und Entlüftungsarmaturen, entlang 
eines Flurbereinigungsweges. 
Auflassung der bestehenden Verbindungslei-
tung DN 100 zwischen Laibarös und Huppen-
dorf  

 
3.2 Verbindungsleitung Hohenpölz - Brunn 

 
Verlegung einer neuen Verbindungsleitung DN 
150, Länge ca. 2.171 m zwischen Hohenpölz 
und Brunn incl. Einbau der erforderlichen 
Schieber und Entlüftungsarmaturen, entlang 
eines Flurbereinigungsweges. 
 

3.3 Verbindungsleitung Wasserhaus - Hohenpölz 
 
Verlegung einer neuen Verbindungsleitung DN 
200, Länge ca. 1.399 m zwischen dem Was-
serhaus und Hohenpölz incl. Einbau der erfor-
derlichen Schieber und Entlüftungsarmaturen, 
entlang eines Flurbereinigungsweges und teil-
weise durch gemeindlichen Wald. 
 

3.4 Verbindungsleitung Wasserhaus - Laibarös - 
Poxdorf - Hochbehälter 
 
Verlegung einer neuen Verbindungsleitung DN 
150, Länge ca. 2.863 m zwischen dem Was-
serhaus und Laibarös über Poxdorf zum 
Hochbehälter incl. Einbau der erforderlichen 
Schieber und Entlüftungsarmaturen, entlang 
eines Flurbereinigungsweges, einer Gemein-
deverbindungsstraße und teilweise durch Pri-
vatgrund. In Laibarös wird ein Abzweig zum 
Ortsnetz mit einem Durchmesser DN 100 und 
einer Länge von ca. 40 m mitverlegt. 
 

4. Erneuerung der Hochbehälter 
 
4. 1 Hochbehälter Poxdorf 

 
Sanierung und Anbau des bestehenden 
Hochbehälters mit einem Speichervolumen 
von 400m³ (2 Speicherkammern à 200m³). 
 

5. Erneuerung der Pumpenausrüstung 
 
5.1 Pumpen zur Förderung von den Brunnen in 

das Wasserhaus 
 
Auswechselung der in den Brunnen I und II 
vorhandenen Unterwasserpumpen (Förder-
menge pro Pumpe: ca. 1,5 l/ s bei ca. 115 m 
Förderhöhe) 
 

5.2 Pumpen zur Förderung vom Wasserhaus in 
die Hochbehälter 
 
Einbau von zwei neuen Unterwasserpumpen in 
den Sammelbehälter im Wasserhaus (Förder-
menge pro Pumpe: ca. 2,0 l/ s bei ca. 95 m 
Förderhöhe). 
 

6. Bohrung eines III Brunnens 
 
Bohrung und Ausbau eines III Brunnens mit 
Verbindungsleitung zum Wasserhaus. 

 
Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen 
sich auf ca. 4.414.046,68,-- €. Die Zuschüsse vom 
Freistaat Bayern betragen ca. 1.529.472,80€. 
Durch Beiträge müssen ca. 2.384.573,88,-- € auf-
gebracht werden. Über Gebühren werden ca. 
500.000,00 € finanziert. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder ge-
werblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 WAS 
ein  Recht zum Anschluß an die Wasserversor-
gungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch für 
Grundstücke erhoben, die an die Wasserversor-
gungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind 
oder die aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 
7 WAS an die Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlossen werden. 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des 
 

1. § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die 
Wasserversorgungseinrichtung angeschlos-
sen werden kann, 

 
2. § 2 Satz 2 sobald das Grundstück an die 

Wasserversorgungseinrichtung angeschlos-
sen ist, 

 
3. mit Abschluss der Sondervereinbarung. 

 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung liegt, entsteht die 
Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 

 
(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der Bebau-

ung, oder der Nutzung des Grundstücks vorge-
nommen wird, die beitragsrechtliche Auswirkun-
gen hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem 
Abschluss dieser Maßnahme. 
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§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Beitragsschuld Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche 

und der Geschoßfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. Die beitragspflichtige Grund-
stücksfläche wird bei Grundstücken in unbe-
planten Gebieten von mindestens 1.500 m² Flä-
che (übergroße Grundstücke) auf das vierfache 
der beitragspflichtigen Geschoßfläche, mindes-
tens jedoch 1.500 m² begrenzt. 

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen 

der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 
Keller werden mit der vollen Fläche herangezo-
gen. Dachgeschosse werden mit 2/3 der Fläche 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Ge-
bäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach 
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluß an die Wasserversorgung auslösen, 
oder an die Wasserversorgung nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht zum 
Geschoßflächenbeitrag herangezogen; das gilt 
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tat-
sächlich einen Wasseranschluß haben. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 
hinausragen. 

 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nut-

zung ohne Bebauung zulässig ist, wird als Ge-
schoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf ei-
nem Grundstück die zulässige Bebauung im 
Verhältnis  zur gewerblichen Nutzung nur unter-
geordnete Bedeutung hat. 

 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein 

Viertel der Grundstücksfläche als Geschoßfläche 
anzusetzen. 

 
(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für 

diese  Flächen noch keine Beiträge geleistet, so 
entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Glei-
ches gilt im Falle der Geschoßflächenvergröße-
rung für die zusätzlich geschaffenen Ge-
schoßflächen sowie im Falle des Absatz 1 Satz 
2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende Grundstücksfläche. Gleiches gilt auch für 
alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 
2 für die Beitragsbemessung von Bedeutung 
sind.  

 
(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein 

Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festgesetzt 

worden ist, später bebaut,  so wird der Beitrag 
nach Absatz 1 neu berechnet. Dem so ermittel-
ten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, 
der sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu zu 
berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei 
Ansatz der nach Absatz 3 oder Absatz 4 be-
rücksichtigten Geschoßfläche ergeben würde. 
Der Unterschiedsbetrag ist nachzuentrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, 
so ist für die Berechnung des Erstattungsbetra-
ges auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem 
der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Der 
Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt  der Ent-
richtung des ursprünglichen Beitrages an nach § 
238 AO zu verzinsen. 

 
§ 6 

Vorläufiger Beitragssatz 
 
Der Beitrag beträgt vorläufig 
 
a) pro m² Grundstücksfläche 2,25 € 
b) pro m² Geschoßfläche  24,00 € 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des 
Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7 a 
Ablösung des Beitrags 

 
Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der 
Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
Die Höhe des Ablösungsbetrags richtet sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Bei-
trags. 
 

§ 8 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, 

Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie für die Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse i.S.d. § 3 WAS ist mit 
Ausnahme des Aufwandes, der auf die im öf-
fentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse) ent-
fällt, in der jeweils tatsächlich entstandenen Hö-
he zu erstatten.  

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss 

der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 
Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsan-
spruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist. Der Erstattungsanspruch 
wird einen Monat nach Zustellung des Erstat-
tungsbescheids fällig. 
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§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der 
Wasserversorgungseinrichtungen Grund- und 
Verbrauchsgebühren. 
 

§ 9 a 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurch-

fluss (Qn) der  verwendeten Wasserzähler be-
rechnet. Befinden sich auf einem Grundstück 
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Nenndurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss 
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche 
Wasserentnahme messen zu können. 

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung 

von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
 

bis 5 m³/h  31,00 €/Jahr 
 

§ 10 
Verbrauchsgebühr 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des 

aus der Wasserversorgungseinrichtung ent-
nommenen Wassers berechnet. 

 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler 

festgehalten. Er ist durch den Zweckverband zu 
schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 

 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen  

Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass der Wasserzähler  den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt. 

 
(3) Die Gebühr beträgt 1,00 € pro Kubikmeter ent-

nommenen Wassers. 
 
(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 

beweglicher Wasserzähler verwendet, wird die 
Gebühr entsprechend den Regelungen des Abs. 
3 berechnet. 

 
§ 11 

Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit 

dem Verbrauch. 
 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit 

dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-
tigen Herstellung des Anschlusses folgt; der 

Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner 
diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht 
die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahresgrundgebührenschuld. 

 
§ 12 

Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Gebührenschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich berechtigt ist.  Gebührenschuldner  
ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuld-
ner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die  

Grund- und Verbrauchsgebühr wird einen Mo-
nat nach Zustellung des Gebührenbescheides 
fällig. 

 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. 

Juni, 15. September und 15. Dezember jeden 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels 
der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 
Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt 
der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlun-
gen unter Schätzung des Jahresgesamt-
verbrauches fest, 

 
§ 14 

Mehrwertsteuer 
 
Zu den Beiträgen und Gebühren wird die Mehr-
wertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe er-
hoben. 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind ver-
pflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der 
Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich 
zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen Auskunft zu erteilen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 
 
Königsfeld, 07.12.2006  
 

Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Poxdorfer Gruppe 

Albert Dippold 
Verbandsvorsitzender 
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Allgemeine Vorprüfung über die Umweltverträg-
lichkeit der Verlängerung der Planfeststellung für 
die Erweiterung der Kiesgewinnungsanlage der 
Firma Veit Dennert KG, Viereth, vom 
05.06.1987, Az 52-824/1 Nr. 119/81, i.d.F. des 
Bescheides vom 22.10.1991  
 
 
Die Firma Veit Dennert KG, Viereth, hat mit Antrag 
vom 10.05.2005 die Verlängerung der Planfeststel-
lung für die Erweiterung der Kiesgewinnungsanlage 
vom 05.06.1987, Az 52-824/1 Nr. 119/81 i.d.F. 
des Bescheides vom 22.10.1991, beantragt. 
 
Gem. Art. 83 Abs. 3 Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG) i.V.m. Anlage II I. und II. Teil hat eine all-
gemeine Vorprüfung des Vorhabens stattgefunden. 
Diese hat ergeben, dass das Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben 
kann.  
 
Für die Verlängerung der Planfeststellung besteht 
deshalb keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfecht-
bar.  
 
Bamberg, 29.11.2006 
 

Landratsamt Bamberg 
 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung für das Ju-
gendamt des Landkreises Bamberg 
 

vom 11.12.2006 
 
 
Aufgrund Art. 4 Abs. 2 des Bayer. Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (BayKJHG) vom 18.06.1993 
(GVBl. S. 392 BayRS 2162-1-A), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.07.2005 (GVBl. S. 287) i. V. 
m. Art. 17 der Landkreisordnung (LKRO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), erlässt der 
Kreistag folgende 
 

Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung für das Jugendamt des Landkreises 
Bamberg vom 15.05.1996 wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„Das Jugendamt führt die Bezeichnung Fachbe-
reich Jugend und Familie des Landkreises Bam-
berg“. 
 

§ 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
Bamberg, 11.12.2006 
 

Landratsamt Bamberg 
 
 
 
Allgemeine Vorprüfung über die Umweltverträg-
lichkeit für die teilweise Verfüllung eines Weihers 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 42 der Gemarkung 
Unterneuses durch die Verwaltungsgemeinschaft 
Burgebrach  
 
Die VG Burgebrach beantragte mit Schreiben vom 
13.07.2006 unter Vorlage von Planunterlagen die 
teilweise Verfüllung des Dorfweihers in Unterneu-
ses. Der Teich soll zu 2/3 verfüllt und als öffentlicher 
Parkplatz gestaltet werden.  
 
Diese Maßnahme stellt einen Gewässerausbau 
nach § 31 Abs. 2 WHG dar. 
 
Gem. Art. 83 Abs. 3 Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG) i.V.m. Anlage II I. und II. Teil zum BayWG 
hat eine allgemeine Vorprüfung des Vorhabens 
stattgefunden, diese hat ergeben, dass das Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben kann.  
 
Für die Verfüllung besteht deshalb keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.  
 
Bamberg, 18.12.2006 
 

Landratsamt Bamberg 
 
 
 
Kraftloserklärung Sparbuch 
 
Das Sparkassenbuch der Sparkasse Bamberg 
 
Nr. 330 696 006 Ilik Boban 
 
wird für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchs-
frist Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 
 
Bamberg, 04.12.2006 
 

Sparkasse Bamberg 
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Heimarbeiterlisten 
 
Heimarbeiterlisten bei der Regierung von Oberfran-
ken -Gewerbeaufsichtsamt- einreichen 
 

Termin: 31.01.2007 
 
In Oberfranken vergeben momentan 307 Auftrag-
geber mit etwa 3.000 Heimarbeitern Heimarbeit. 
Die Tätigkeiten erstrecken sich auf fast alle bekann-
ten Gewerke, wie  z. B. Adressenschreiben, Kunst-
stoffverarbeitung, Verpackungsarbeiten uvm. 
 
Aus den Bestimmungen des Heimarbeitergesetzes 
ergibt sich die Pflicht für Heimarbeit vergebende 
Firmen, Heimarbeitslisten bei der Regierung von 
Oberfranken -Gewerbeaufsichtsamt- einzureichen. 
Zu melden sind alle beschäftigten Heimarbeiter, 
Hausgewerbetreibende, Zwischenmeister, Gleich-
gestellte und Aushilfskräfte in Heimarbeit. 

Hinweis: 
Die Listen sind jeweils nach Ablauf eines Kalender-
halbjahres in 3-facher Ausfertigung einzusenden. 
Als Termin zur Abgabe der Heimarbeiterlisten für 
das 2. Halbjahr 2006 gilt der  
 

31.01.2007. 
 
Um unnötige Rückfragen bei den Firmen (Auftrag-
gebern) oder Einwohnermeldeämtern der Städte 
und Gemeinden zu vermeiden, werden die Heimar-
beit vergebenden Firmen gebeten, in Spalte 6 der 
Heimarbeiterlisten nicht wie bisher die Gemeinden 
usw., sondern nur den Wohnort, Straße und Haus-
nummer der Heimarbeiter anzugeben. 
 
Betriebe, die diese Frist versäumen, müssen mit 
kostenpflichtigen Maßnahmen rechnen. 
 
Coburg, 18.12.2006 
 

Regierung von Oberfranken 
Gewerbeaufsichtsamt 

 

Landratsamt 
Dr. Günther Denzler 

Landrat 
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